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Stadt Penzberg 
 

 

Beschlussvorlage 
GL/043/2017 

Abteilung 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Herr Reis 

Aktenzeichen 

1/Rei  

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 28.03.2017 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Neufestsetzung der Benutzungsgebühren für den städtischen Kindergarten: Erlass 
einer Änderungssatzung 

 
1. Vortrag: 
 
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 31.01.2017 zunächst nichtöffentlich, vorberatend mit 
einer Neufestsetzung der Kinderbetreuungsgebühren ab dem Betreuungszeitraum 2017/2018 
(01.09.2017) befasst. Ausgangspunkt war ein Beschluss vom 24.06.2014, eine kontinuierliche, 
aber moderate Erhöhung der Kinderbetreuungsgebühren für die darauf folgenden drei  
Betreuungszeiträume 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 vorzunehmen. 
  
Die Stadt Penzberg wird in den kommenden zwei bis drei Jahren über 6 Mio € in den Ausbau 
weiterer Kindertagesstätten investieren. Ferner sind die Beschäftigungsentgelte für das Betreu-
ungspersonal seit der Einführung des Tarifvertrages für Sozial- und Erziehungsdienstes im Jahr 
2010 um über 18 % angestiegen. Desweiteren werden fast alle Kindertagesstätten defizitär ge-
führt, wobei die Stadt Penzberg entweder den gesamten oder einen Großteil des Fehlbetrags 
trägt. Es erscheint deshalb angezeigt, zum 01.09.2017 eine Anpassung der Gebühren  
vorzunehmen.  
 
Als Vergleich für Kindergartengebühren die bereits zum jetzigen Zeitpunkt über den  
Benutzungsentgelten der Stadt Penzberg liegen, dient folgende Übersicht:  
 

 Kindergarten 

      

Buchungszeit in 
Stunden 

Stadt  
Penzberg 

Bad Heil-
brunn 

Kinderland 
Bad Tölz 

Habach Sindelsdorf 

      

bis zu 4 102,00 € 0,00 € 110,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 bis   5 107,00 € 98,00 € 121,00 € 110,00 € 120,00 € 

5 bis   6 112,00 € 108,00 € 133,00 € 120,00 € 130,00 € 

6 bis   7 117,00 € 118,00 € 144,00 € 130,00 € 140,00 € 

7 bis   8 122,00 € 128,00 € 156,00 € 140,00 € 150,00 € 

8 bis   9 127,00 € 138,00 € 167,00 € 0,00 € 160,00 € 

9 bis 10 132,00 € 148,00 € 179,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 bis 11 137,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Als Vergleich für Krippengebühren die bereits zum jetzigen Zeitpunkt über den Benutzungs-
entgelten der Stadt Penzberg liegen dient folgende Übersicht:  
 

 Kinderkrippe 

       

Buchungszeit 
in Stunden 

Stadt  
Penzberg 

St. Vitus 
Iffeldorf 

Kinderland 
Bad Tölz 

Krippen 
Peiting 

Kath. Kita 
Starnberg 

Krippe 
Hochried / 

Murnau 

       

bis zu 4 0,00 € 209,00 € 219,00 € 170,00 € 215,00 € 0,00 € 

4 bis   5 214,00 € 224,00 € 242,00 € 190,00 € 225,00 € 199,30 € 
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5 bis   6 224,00 € 239,00 € 265,00 € 210,00 € 235,00 € 224,30 € 

6 bis   7 234,00 € 254,00 € 288,00 € 234,00 € 245,00 € 249,30 € 

7 bis   8 244,00 € 269,00 € 311,00 € 254,00 € 255,00 € 274,30 € 

8 bis   9 254,00 € 284,00 € 334,00 € 274,00 € 265,00 € 299,30 € 

9 bis 10 264,00 € 0,00 € 357,00 € 296,00 € 275,00 € 0,00 € 

10 bis 11 274,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Die Gemeinde Sindelsdorf ist bei der Höhe der Kindergartengebühren auffällig. Hintergrund 
sind die hohen Investitionen, welche die Gemeinde Sindelsdorf in den Ausbau ihres  
Betreuungsangebots getätigt hat.  
 
Bei den Krippengebühren kann als Referenzkindertagesstätte das katholische Haus für Kinder 
der Pfarrgemeinde St. Vitus in Iffeldorf herangezogen werden. Die Gebühren dieser Einrichtung 
werden seit 01.09.2015 erhoben. Eine Aufrundung auf die volle Dezimalstelle ist demnach eine 
realistische Größe. 
 
Infolge der bisher praktizierten Festsetzung in 5,-- € Schritten fällt die Steigerung bei geringen 
Buchungszeiten unterproportional aus, während bei langen Buchungszeiten eine überproportio-
nale Gebührensteigerung zu verzeichnen ist. Dies ist aus Sicht der Verwaltung jedoch auch 
gerechtfertigt, da in der Praxis mit zunehmenden Buchungszeiten die Anzahl der zu betreuen-
den Kinder abnimmt, jedoch das Personal dennoch in vollem Umfang bereit gestellt werden 
muss.   
 
Anstelle der Geschwisterermäßigung mit 50 % auf die reguläre Gebühr sollte aus Gründen der 
Parität zu den Musikschulgebühren, die für diese Einrichtung geltende Familienermäßigung für 
Familien mit mehreren Kindern künftig auch für den städtischen Kindergarten übernommen 
werden. 
  
Familienermäßigung: 

 

2. Kind 3. Kind 4. und weitere Kinder 

25 % 50 % 100 % 

 
Ferner erhält das Kindergartenpersonal weiterhin eine Gebührenermäßigung von 50% für eige-
ne Kinder, die im städtischen Kindergarten bzw. in der Kindertagesstätte betreut werden, in 
welcher der Elternteil tätig ist.  
 
Nachdem die Nutzungsentgelte für den städtischen Kindergarten für allgemeinverbindlich er-
klärt werden, ist der nächste Schritt die Information der beabsichtigten Anpassungen gegenüber 
den einzelnen Trägern. Im Anschluss daran erfolgt die Beschlussfassung über die Änderungs-
satzung mit Wirkung ab 01.09.2017 in dann öffentlicher Sitzung.  
 
 
2. Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Stadtratssitzung am 31.01.2017: 
 
Der Stadtrat beschließt die Gebühren für die Kindergarten- und Hortkinder für den städtischen 
Kindergarten und allen anderen Kindertagesstätten wie folgt anzupassen: 
 

 Buchungszeit 
in Stunden 

Gebühr für Krippenkinder Gebühr für Kindergarten- und Hort-
kinder 

 bisher neu bisher neu 

bis zu 4 204,00 € 220,00 € 102,00 € 110,00 € 

4 bis   5 214,00 € 230,00 € 107,00 € 120,00 € 

5 bis   6 224,00 € 240,00 € 112,00 € 130,00 € 

6 bis   7 234,00 € 250,00 € 117,00 € 140,00 € 

7 bis   8 244,00 € 260,00 € 122,00 € 150,00 € 

8 bis   9 254,00 € 270,00 € 127,00 € 160,00 € 
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9 bis 10 264,00 € 280,00 € 132,00 € 170,00 € 

10 bis 11 274,00 € 290,00 € 137,00 € 180,00 € 

 
Familienermäßigung: 

 

2. Kind 3. Kind 4. und weitere Kinder 

25 % 50 % 100 % 

 
Personalermäßigung: 
 
50% für eigene Kinder vom Kindergartenpersonal, die im städtischen bzw. in der Kindertages-
stätte betreut werden, in welcher der Elternteil tätig ist.  
 
 
3. Beschluss des Stadtrats in der Sitzung am 31.01.2017: 
 
a) Der Stadtrat beschließt eine Erhöhung der Kindergartengebühren für die Benutzung des 
 städtischen Kindergartens um 25% vorzubereiten. Der jeweilige Erhöhungsbetrag ist  
 auf volle Euro aufzurunden.  
 
  
 Mehrheitlich beschlossen   Ja 11  Nein 10  (StR Leinweber, Bartusch, Zöller,  
  Bocksberger, Frohwein-Sendl, Kleinen,  
  Dienstbier, Geiger, Dr. Engel, Dr. Bauer) 
 
b) Der Stadtrat beschließt die Gebührenermäßigung von 50 % je Geschwisterkind im  
 städtischen Kindergarten beizubehalten.  
 
 
 Mehrheitlich beschlossen   Ja 19  Nein   5  (StR Frohwein-Sendl, Kleinen,   
  Sacher, Kammel, Reitmeier) 
 
 
4. Weiterer Vorgang: 
 
In der Träger- und Leiterversammlung am 16.03.2017 wurde der nachfolgende Lösungsansatz 
mit einer linearen prozentualen Anhebung der Betreuungsgebühren, verteilt auf drei Jahre, mit 
allen Beteiligten diskutiert.  
 

 Buchungszeit in 
Stunden 

Gebühr für Krippenkinder 

 ab 01.09.2017 neu ab 01.09.2018 neu ab 01.09.2019 % 

bis zu 4 220,00 € 236,00 € 252,00 € 7,84  

4 bis   5 230,00 € 246,00 € 262,00 € 7,47  

5 bis   6 240,00 € 256,00 € 272,00 € 7,14 

6 bis   7 250,00 € 266,00 € 282,00 € 6,84 

7 bis   8 260,00 € 276,00 € 292,00 € 6,56 

8 bis   9 270,00 € 286,00 € 302,00 € 6,30 

9 bis 10 285,00 € 306,00 € 327,00 € 8,33 

 

 Buchungszeit in 
Stunden 

Gebühr für Kindergarten- und Hortkinder 
 

 ab 01.09.2017 neu ab 01.09.2018 neu ab 01.09.2019 % 

bis zu 4 110,00 € 118,00 € 126,00 € 7,84 

4 bis   5 115,00 € 123,00 € 131,00 € 7,47 

5 bis   6 120,00 € 128,00 € 136,00 € 7,14 

6 bis   7 125,00 € 133,00 € 141,00 € 6,84 
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7 bis   8 130,00 € 138,00 € 146,00 € 6,56 

8 bis   9 135,00 € 143,00 € 151,00 € 6,30 

9 bis 10 143,00 € 153,00 € 164,00 € 8,33 

 
Bei den Stellungnahmen der einzelnen Trägervertreter und Leitungen gingen die Meinungen mit 
unter ziemlich auseinander. Vor allem zu den Langzeitbuchungen waren die Auffassungen 
konträr. Die Buchungszeit von zehn bis elf Stunden kann entfallen, da sie nicht angefragt und 
demzufolge nicht angeboten wird. Konsens war, sich keine Einkommensnachweise vorlegen zu 
lassen und auch den Beschluss des Stadtrates mitzutragen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt deshalb eine prozentuale Aufteilung der Anhebung auf drei Jahre, 
wie mit den Trägervertretern und Leitungen diskutiert vorzunehmen.  
 
Ferner wurde in Abweichung zum ursprünglich gefassten Beschluss mit den Vertretern der  
Kindertagesstätten eine 50%-ige Personalermäßigung vereinbart, die eine Gebührenreduzie-
rung auch für die Fälle vorsieht, wenn das Kind des Pflege- und Erziehungspersonals nicht in  
derselben Einrichtung, sondern auch bei einer anderen Penzberger Kindertagesstätte  unterge-
bracht ist.  
 
 
5. Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat beschließt nachfolgende Änderungssatzung: 
 
Die Stadt Penzberg erlässt aufgrund von Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 351) folgende Satzung zur  
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des städtischen 
Kindergartens der Stadt Penzberg (Kindergartengebührensatzung) vom 28.04.2010: 

 
§ 1 

 
Der Anhang zum § 5 Abs. 1 der Kindergartengebührensatzung der Stadt Penzberg erhält  

folgende Fassung: 
 

„Anhang zum § 5 Abs. 1 der 
Kindergartengebührensatzung 

der Stadt Penzberg 
 
 

Benutzungsgebühren für unter dreijährige Kinder in Kindergartengruppen bis  
einschließlich des Monats vor Vollendung des dritten Lebensjahres und in  

Krippengruppen 
 

Gültig ab 01. September 2017 
 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das 2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  220,00 € 110,00 € 

4 bis  5 230,00 € 115,00 € 

5 bis  6 240,00 € 120,00 € 

6 bis  7 250,00 € 125,00 € 

7 bis  8 260,00 € 130,00 € 

8 bis  9 270,00 € 135,00 € 

9 bis 10 285,00 € 142,50 € 
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Gültig ab 01. September 2018 
 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das 2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  236,00 € 118,00 € 

4 bis  5 246,00 € 123,00 € 

5 bis  6 256,00 € 128,00 € 

6 bis  7 266,00 € 133,00 € 

7 bis  8 276,00 € 138,00 € 

8 bis  9 286,00 € 143,00 € 

9 bis 10 306,00 € 153,00 € 

 
Gültig ab 01. September 2019 

 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das  2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  252,00 € 126,00 € 

4 bis  5 262,00 € 131,00 € 

5 bis  6 272,00 € 136,00 € 

6 bis  7 282,00 € 141,00 € 

7 bis  8 292,00 € 146,00 € 

8 bis  9 302,00 € 151,00 € 

9 bis 10 327,00 € 163,50 € 

 
Benutzungsgebühren für Kindergarten- und Hortkinder 

 
Gültig ab 01. September 2017 

 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das 2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  110,00 € 55,00 € 

4 bis  5 115,00 € 57,50 € 

5 bis  6 120,00 € 60,00 € 

6 bis  7 125,00 € 62,50 € 

7 bis  8 130,00 € 65,00 € 

8 bis  9 135,00 € 67,50 € 

9 bis 10 143,00 € 71,50 € 

 
Gültig ab 01. September 2018 

 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das 2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  118,00 € 59,00 € 

4 bis  5 123,00 € 61,50 € 

5 bis  6 128,00 € 64,00 € 

6 bis  7 133,00 € 66,50 € 

7 bis  8 138,00 € 69,00 € 

8 bis  9 143,00 € 71,50 € 

9 bis 10 153,00 € 76,50 € 
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Gültig ab 01. September 2019 
 

Buchungszeit 

in Stunden 

Monatliche  

Gebühr  

Monatliche Gebühr für das 2. Kind 

und jedes weitere Kind 

bis zu 4  126,00 € 63,00 € 

4 bis  5 131,00 € 65,50 € 

5 bis  6 136,00 € 68,00 € 

6 bis  7 141,00 € 70,50 € 

7 bis  8 146,00 € 73,00 € 

8 bis  9 151,00 € 75,50 € 

9 bis 10 164,00 € 82,00 € 

 
§ 2 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. September in Kraft  

 
Penzberg, den 29.03.2017 

 
Stadt Penzberg 

 
 

Elke Zehetner 
Erste Bürgermeisterin 
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